
ALLGEMEINES  
Alle Angebote, Lieferungen und Leistungen des Verkäufers erfolgen  
ausnahmslos und ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedin-
gungen.  

I. ANGEBOT UND VERTRAGSABSCHLUSS  
(1.) Alle Angebote des Verkäufers sind unverbindlich und freibleibend.  
(2.) Der Käufer ist an die Bestellung höchstens zwei Wochen gebun-
den. Der  Vertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die An-
nahme der Bestellung  des näher bezeichneten Kaufgegenstandes 
innerhalb dieser Frist schriftlich  bestätigt hat oder die Lieferung aus-
geführt ist. Dies gilt auch für  Nebenabreden, Ergänzungen oder Ver-
tragsänderung. Für den Vertragsinhalt  ist die Auftragsbestätigung 
des Verkäufers maßgeblich.  
(3.) Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich abzuschließen. Dies 
gilt auch für  Nebenabreden oder nachträgliche Vertragsänderun-
gen. 
(4.) Will der Käufer Rechte und Pflichten aus dem Kaufvertrag vor der 
Übergabe  des Kaufgegenstandes an ihn auf Dritte übertragen, be-
darf dies der  vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verkäufers. 
Verstößt der Käufer  gegen diese Verpflichtung kann der Verkäufer 
durch schriftliche Erklärung  ohne Fristsetzung vom Vertrag zurück-
treten. Das Recht, Schadenersatz  geltend zu machen, bleibt davon 
unberührt.  

II. PREISE  
(1.) Die in den Angeboten genannten Preise sind unverbindlich. Maß-
gebend sind  die im Kaufvertrag enthaltenen Preise.  
(2.) Die Preise verstehen sich ohne Skonto und sonstige Nachlässe 
zzgl. der  jeweils gültigen Umsatzsteuer.  
(3.) Kosten für Transportversicherung, Verladung, Verbringen, Über-
führung,  Zoll und amtliche Gebühren gehen zu Lasten des Käufers.  

III. ZAHLUNG  
(1.) Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe 
des  Kaufgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der 
Rechnung zur  Zahlung in bar ohne Abzug fällig, soweit nichts ande-
res schriftlich  vereinbart ist.  
(2.) Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur nach 
besonderer  Vereinbarung und nur erfüllungshalber angenommen 
unter Berechnung aller  Einziehungs- und Diskontspesen.  
(3.) Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmun-
gen des  Käufers Zahlungen zunächst auf ältere Verbindlichkeiten 
des Käufers zu  verrechnen. Er wird den Käufer über die Art der er-
folgten Verrechnung  unverzüglich informieren. Sind bereits Kosten 
und Zinsen entstanden, so ist  der Verkäufer berechtigt, die Zahlung 
zunächst auf die Kosten, dann auf die  Zinsen und zuletzt auf die 
Hauptforderung anzurechnen.  
(4.) Zahlungen gelten erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über 
den  Gesamtbetrag oder bei vereinbarten Teilleistungen über den 
jeweiligen  Teilbetrag verfügen kann. Bei Zahlung mittels Scheck gilt 
die Zahlung dann  als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst ist.  
(5.) Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von 
diesem  Zeitpunkt an Zinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen 
Basiszinssatz zu  verlangen.  
(6.) Zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn  
Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, ist 
der Käufer  lediglich dann berechtigt, wenn die Gegenansprüche un-

streitig oder  rechtskräftig festgestellt sind. Ein Zurückbehaltungs-
recht kann er nur  geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus 
dem Kaufvertrag beruht.  
(7.) Der Verkäufer kann vom Käufer jederzeit vor Übergabe des Fahr-
zeuges zur  Sicherstellung der Kaufpreiszahlung eine Finanzierungs-
zusage eines  anerkannten Kreditinstitutes verlangen. Macht der 
Verkäufer von diesem  Recht Gebrauch, kann er die Übergabe des 
Fahrzeuges von der Vorlage der  schriftlichen Finanzierungszusage 
abhängig machen. Legt der Käufer  innerhalb einer Frist von 3 Wo-
chen nach Aufforderung durch den Verkäufer  die geforderte Finan-
zierungszusage nicht vor, kann der Verkäufer vom  Vertrag zurück-
treten. Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen  bleibt 
davon unberührt.  

IV. LIEFERUNG UND LIEFERVERZUG  
(1.) Liefertermine oder Lieferfristen, die verbindlich oder unverbind-
lich  vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. Lieferfris-
ten beginnen  grundsätzlich mit Vertragsabschluss.  
(2.) Der Käufer kann zwei Wochen nach Überschreiten eines un-
verbindlichen  Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist, 
den Verkäufer  schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist 
zu liefern. Nach  erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der Käufer 
berechtigt, durch schriftliche  Erklärung vom Kaufvertrag zurück-
zutreten oder Schadenersatz wegen  Nichterfüllung zu verlangen. 
Der Anspruch auf Schadenersatz ist bei leichter  Fahrlässigkeit des 
Verkäufers ausgeschlossen. Ist der Käufer eine juristische  Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches  Sonderver-
mögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in  
Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handelt, 
steht  ihm ein Schadenersatzanspruch nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit  des Verkäufers zu. Der Anspruch auf Lieferung ist in 
diesen Fällen  ausgeschlossen. Wird dem Verkäufer, während er sich 
in Verzug befindet,  die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet 
er gleichwohl nach Maßgabe  vorstehender Grundsätze, es sei denn, 
dass der Schaden auch bei  rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.  
(3.) Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Liefer-
frist  überschritten, kommt der Verkäufer bereits mit Überschreitung 
des  Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug.  
(4.) Bei höherer Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten  
eintretenden Betriebsstörungen, die den Verkäufer ohne eigenes 
Verschulden  vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand 
zum vereinbarten Termin  oder innerhalb der vereinbarten Frist zu 
liefern, verlängern sich die  vorgenannten Termine und Fristen um 
die Dauer der durch diese Umstände  bedingten Leistungsstörun-
gen. Führen entsprechende Störungen zu einem  Leistungsaufschub 
von mehr als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag  zurücktre-
ten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.  

V. GEFAHRÜBERGANG  
(1.) Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald der Kaufgegenstand 
an die den  Transport ausführende Person des Käufers übergeben 
wurde oder der  Kaufgegenstand dem Transportunternehmen bzw. 
Spediteur übergeben  wurde. § 447 II BGB bleibt unberührt.  
(2.) Wird der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich, 
geht die  Gefahr mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den 
Käufer über. Dies  gilt auch bei schuldhafter Verzögerung der Ab-
nahme, soweit diese vom  Käufer zu vertreten ist.  
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VI. ABNAHME  
(1.) Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von 
einer Woche  nach Zugang der Bereitstellungsanzeige am vereinbar-
ten Abnahmeort  abzunehmen. Im Falle der Nichtabnahme kann der 
Verkäufer von seinen  gesetzlichen Rechten Gebrauch machen.  
(2.) Verlangt der Verkäufer Schadenersatz, so beträgt dieser 15 % 
des  Kaufpreises. Der Schadenersatz kann höher oder niedriger sein, 
wenn  entweder der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen 
niedrigen  Schaden nachweist.  

VII. EIGENTUMSVORBEHALT  
(1.) Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Erfüllung der 
dem  Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages zustehenden Forderun-
gen Eigentum  des Verkäufers. Dieser Eigentumsvorbehalt erstreckt 
sich auf alle  Forderungen, welche der Verkäufer gegen den Käufer 
im Zusammenhang  mit dem Kaufgegenstand jetzt oder nachträglich 
erwirbt (z. B. aufgrund von  Reparaturen-, Ersatzteil-, Zubehör- und 
Betriebsstofflieferungen, Einstell 
und Versicherungskosten sowie sonstigen Leistungen).  
(2.) Handelt es sich bei dem Käufer um eine juristische Person des 
öffentlichen  Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen oder um einen  Unternehmer, der bei Abschluss des Vertra-
ges in Ausübung seiner  gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit 
handelt, so erstreckt sich der  Eigentumsvorbehalt auch auf Forde-
rungen, welche dem Verkäufer gegenüber dem Käufer aus jedem 
Rechtsgrund jetzt oder künftig zustehen. In  diesem Falle erlischt der 
Eigentumsvorbehalt erst, wenn der Käufer alle  Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung beglichen, insbesondere den  Saldoausgleich 
herbeigeführt hat (Kontokorrentvorbehalt).  
(3.) Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes hat der Verkäufer 
das Recht  zum Besitz der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeug-
brief). Der Käufer  ist verpflichtet, bei der Zulassungsstelle schriftlich 
zu beantragen, dass die  Zulassungsbescheinigung Teil II dem Ver-
käufer ausgehändigt wird.  
(4.) Handelt der Käufer vertragswidrig, kommt er insbesondere mit 
der Zahlung  in Verzug oder seinen Verpflichtungen aus dem Eigen-
tumsvorbehalt nicht  nach, ist der Verkäufer berechtigt, den Vorbe-
haltsgegenstand  zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung 
der Herausgabeansprüche  des Käufers gegen Dritte zu verlangen. 
In der Zurücknahme sowie in der  Pfändung des Vorbehaltsgegen-
standes durch den Verkäufer liegt kein  Rücktritt vom Vertrag. Dies 
gilt dann, wenn es sich beim Käufer um eine  juristische Person des 
öffentlichen Rechtes oder um ein öffentlich-rechtliches  Sonder-
vermögen handelt oder wenn der Käufer ein Unternehmer ist, der 
bei  Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder  
selbständigen Tätigkeit handelt.  
(5.) Zurückbehaltungsrechte des Käufers, die nicht aus dem Kaufver-
trag  herrühren, sind ausgeschlossen.  
(6.) Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist nur mit vorheriger 
schriftlicher  Zustimmung des Verkäufers eine Veräußerung, Ver-
pfändung,  Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umbildung, 
Vermietung oder  anderweitige, die Sicherung des Verkäufers beein-
trächtigende Überlassung  oder Veränderung des Kaufgegenstandes 
zulässig.  
(7.) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere 
Pfändungen, ist  der Käufer verpflichtet, auf den Eigentumsvorbe-
halt hinzuweisen und den  Verkäufer unverzüglich schriftlich oder 
fernmündlich zu benachrichtigen,  damit der Verkäufer seine Eigen-
tumsrechte durchsetzen kann. Entstehen  dem Verkäufer in diesem 
Zusammenhang Kosten, ist der Käufer verpflichtet,  den Verkäufer 
hiervon freizustellen.  
(8.) Der Käufer hat für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes für den  
Kaufgegenstand eine separate Vollkaskoversicherung oder eine 
ähnliche  Versicherung, welche dieselben Risiken absichert, mit einer 
angemessenen  Selbstbeteiligung abzuschließen. Die Versicherung 
ist mit der Maßgabe  abzuschließen, dass die Rechte aus dem Ver-
sicherungsvertrag dem  Verkäufer zustehen. Der Käufer ermächtigt 
hiermit den Verkäufer, für sich  einen Sicherungsschein über die 
Vollversicherung zu beantragen und  Auskunft über das vorgenann-
te Versicherungsverhältnis einzuholen. Kommt  der Käufer dieser 
Verpflichtung nicht nach, kann der Verkäufer selbst die  separate 
Vollkaskoversicherung oder eine ähnliche Versicherung auf Kosten  
des Käufers abschließen, die Versicherungsprämien verauslagen 
und als Teil  der Forderung aus dem Kaufvertrag vom Käufer geltend 
zu machen.  
(9.) Der Käufer ist verpflichtet, während der Dauer des Eigentums-

vorbehaltes  den Kaufgegenstand in ordnungsgemäßem Zustand zu 
erhalten. Er hat alle  vorgesehenen Wartungsarbeiten und erforder-
lichen Instandsetzungen  unverzüglich vom Verkäufer oder einer 
vom Verkäufer anerkannten  Werkstatt ausführen zu lassen.  
(10.)Erlischt das Vorbehaltseigentum durch Verbindung oder Ver-
arbeitung, so  erwirbt der Verkäufer wertmäßig anteilig Miteigentum 
an der neuen Sache.  Die vorgenannten Verpflichtungen zum Vorbe-
haltseigentum erstrecken sich  in diesen Fällen auf das Miteigentum 
des Verkäufers.  
(11.)Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen des Vorbehalts-
gegenstandes  sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder ei-
nem sonstigen  Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) 
bezüglich des  Vorbehaltsgegenstandes entstehenden Forderungen 
(einschließlich  sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt 
der Käufer bereits jetzt  sicherheitshalber in vollem Umfang an den 
Verkäufer ab. Der Verkäufer  ermächtigt ihn widerruflich, die an den 
Verkäufer abgetretenen Forderungen  für dessen Rechnung in eige-
nem Namen einzuziehen. Diese  Einzugsermächtigung kann nur wi-
derrufen werden, wenn der Käufer seinen  Zahlungsverpflichtungen 
nicht ordnungsgemäß nachkommt. Auf Verlangen  des Verkäufers 
hat der Käufer die zur Einziehung erforderlichen Angaben  über 
die abgetretenen Forderungen des Verkäufers zu machen und den  
Schuldnern die Abtretung mitzuteilen.  

VIII. SACHMANGEL  
(1.) Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren in einem 
Jahr ab  Übergabe des Kaufgegenstandes an den Käufer.  
 Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechtes oder 
ein  öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, 
der bei  Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen 
oder  selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, erfolgt der Ver-
kauf unter  Ausschluss jeglicher Sachmängelansprüche.  
 Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt, soweit der Verkäufer 
aufgrund  gesetzlicher Bestimmungen zwingend haftet oder etwas 
anderes vereinbart  wird, insbesondere im Falle der Übernahme 
einer Garantie.  Schadensersatzansprüche des Käufers aufgrund 
Sachmängeln wegen der  Verletzung von Leben, Körper und Ge-
sundheit sowie wegen groben  Verschuldens des Verkäufers, seines 
gesetzlichen Vertreters oder  Erfüllungsgehilfen sind von der Verkür-
zung der Verjährungsfrist bzw. deren  Ausschluss ausgenommen. 
Für diese gelten die gesetzlichen  Verjährungsfristen.  
(2.) Ansprüche wegen Sachmängeln hat der Käufer ausschließlich 
beim  Verkäufer schriftlich geltend zu machen.  
(3.) Für die im Rahmen einer Mängelbeseitigung eingebauten Teile 
kann der  Käufer bis zum Ablauf der Verjährungsfrist des Kaufgegen-
standes  Sachmängelansprüche aufgrund des Kaufvertrages geltend 
machen.  
(4.) Sofern die an einen Verbraucher verkaufte Ware im Zeitpunkt 
des  Gefahrüberganges mangelhaft ist, werden die zugunsten des 
Verbrauchers  bestehenden zwingenden gesetzlichen Rechte von 
den nachfolgenden  Geschäftsbedingungen nicht berührt.  

IX. HAFTUNG  
(1.) Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für 
einen  Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wur-
de, so haftet der  Verkäufer beschränkt:  
 Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflich-
ten, etwa  solcher, die der Kaufvertrag dem Verkäufer nach seinem 
Inhalt und Zweck  gerade auferlegen will oder deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße  Durchführung des Kaufvertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren  Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut 
und vertrauen darf. Diese Haftung  ist auf den bei Vertragsabschluss 
vorhersehbaren typischen Schaden  begrenzt. Soweit der Schaden 
durch eine vom Käufer für den betreffenden  Schadensfall abge-
schlossene Versicherung (ausgenommen  Summenversicherung) 
gedeckt ist, haftet der Verkäufer nur für etwaige  damit verbundene 
Nachteile des Käufers, z.B. höhere Versicherungsprämien  oder Zins-
nachteile bis zur Schadenregulierung durch die Versicherung.  
 Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein 
öffentlich rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der 
bei Abschluss des  Kaufvertrages in Ausübung seiner gewerblichen 
oder selbstständigen  beruflichen Tätigkeit handelt und werden 
nach Ablauf eines Jahres nach  Ablieferung des Kaufgegenstandes 
Schadenersatzansprüche wegen  Sachmängeln geltend gemacht, gilt 
Folgendes:  
 Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für einen Scha-
den, der  grob fahrlässig verursacht wurde, nicht aber bei grob fahr-
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lässiger  Verursachung durch gesetzliche Vertreter oder leitende 
Angestellte des  Verkäufers, ferner nicht für einen grob fahrlässig 
verursachten Schaden, der  durch eine vom Käufer für den betref-
fenden Schadenfall abgeschlossene  Versicherung gedeckt ist.  
(2.) Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine 
etwaige  Haftung des Verkäufers bei arglistigem Verschweigen eines 
Mangels, aus  der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaf-
fungsrisikos und nach dem  Produkthaftungsgesetz unberührt.  
(3.) Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt IV abschlie-
ßend geregelt.  (4.) Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der 
gesetzlichen Vertreter,  Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen 
des Verkäufers für von ihnen  durch leichte Fahrlässigkeit verursach-
te Schäden. Für von ihnen mit  Ausnahme der gesetzlichen Vertreter 
und leitenden Angestellten durch grobe  Fahrlässigkeit verursach-
ten Schäden gilt die diesbezüglich für den Verkäufer  geregelte Haf-
tungsbeschränkung entsprechend.  
(5.) Die Haftungsbeschränkungen dieses Abschnittes gelten nicht bei 
Verletzung  von Leben, Körper oder Gesundheit.  

X. DATENVERARBEITUNGSERLAUBNIS, GEHEIMHALTUNG  
 Der Verkäufer ist berechtigt die den Käufer betreffenden gesetzlich  
geschützten Daten, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist, 
zu  verwenden, zu speichern und zu bearbeiten. Die dem Verkäufer 
im  Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen 
gelten, soweit  schriftlich nichts anderes vereinbart ist, nicht als ver-
traulich.  

XI. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, ANWENDBARES RECHT,   
SALVATORISCHE KLAUSEL  
(1.) Erfüllungsort ist der Hauptsitz des Verkäufers. Der Hauptsitz des 
Verkäufers  ist D-07819 Triptis / Thüringen.  
(2.) Für sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung und der 
Beendigung  der Geschäftsverbindung einschließlich Wechsel- und 
Scheckforderungen ist  ausschließlicher Gerichtsstand das für den 
Firmensitz des Verkäufers in  D-07819 Triptis / Thüringen örtlich und 
sachlich zuständige Gericht, sofern  der Käufer ein Unternehmer ist, 
der bei Vertragsabschluss in Ausübung  seiner gewerblichen oder 
selbständigen Tätigkeit handelt.  
(3.) Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allge-
meinen  Gerichtstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen 
Wohnsitz oder  gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt 
oder sein Wohnsitz  oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht  bekannt ist.  
(4.) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt  
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die  Ver-
tragssprache ist Deutsch.  
(5.) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder 
eine  Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirk-
sam bzw. nichtig  sein oder werden, so wird hiervon die Wirksam-
keit sämtlicher übrigen bzw.  aller sonstigen Bestimmungen dieser 
Geschäftsbedingungen oder aller  sonstigen Vereinbarungen nicht 
berührt. Die Parteien verpflichten sich,  entstehende Lücken ent-
sprechend dem Sinngehalt und dem mutmaßlichen  Willen der Ver-
tragspartner zu schließen. 
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